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1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Zielsetzungen 

Durch den Schutz der Jugend im Sinne dieses Gesetzes sollen 

 a) Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen Mitgliedern unserer 
Gesellschaft gefördert und ihre Bereitschaft und Fähigkeit zu einer verantwortungsbewußten 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben geweckt und vertieft werden, 

 b) die Erziehungsberechtigten, die Lehrer in der Schule und die Vorgesetzten im Beruf in ihrer 
vorrangigen Erziehungsverantwortung unterstützt und der Gesellschaft ihre Vorbildrolle 
gegenüber der Jugend bewußt gemacht werden sowie 

 c) Kinder und Jugendliche in ihrer körperlichen, geistigen, seelischen, sittlichen, charakterlichen 
und sozialen Entwicklung gefördert und vor Einflüssen bewahrt werden, die ihre Entwicklung 
nachteilig beeinträchtigen könnten. 

§ 2 

Informationspflicht 

Das Land hat dafür Sorge zu tragen, daß die Kinder und die Jugendlichen im Rahmen der Erfüllung der 
Schulpflicht über die Vorschriften dieses Gesetzes informiert und ihnen der Sinn dieser Regelungen 
nähergebracht wird. 

2. Abschnitt 

Jugendschutz 

§ 3 

Altersstufen 

(1) Als Kinder im Sinne dieses Gesetzes gelten Personen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres; 
als Jugendliche gelten Personen zwischen der Vollendung des 14. und des 18. Lebensjahres. Jugendliche, 
die verheiratet sind oder waren, sowie Jugendliche, die zum Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienst 
einberufen sind, sind Personen gleichzuhalten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

(2) Sofern jemand bei einem Verhalten angetroffen wird, das nach diesem Gesetz Kindern oder 
Jugendlichen bis zu einem bestimmten Alter nicht gestattet ist, ist er verpflichtet, im Zweifelsfalle das 
Alter mittels eines geeigneten Dokumentes gegenüber denjenigen Personen nachzuweisen, die die 
Einhaltung dieses Gesetzes zu überwachen haben oder denen durch dieses Gesetz Pflichten auferlegt sind. 
Solange ein derartiger Altersnachweis nicht erbracht wird, gilt die Vermutung, dass das erforderliche 
Mindestalter nicht vorliegt. 

§ 3a 

Jugendkarte 

(1) Zum Nachweis des Alters wird Kindern oder Jugendlichen auf Antrag eine Jugendkarte 
ausgestellt. Die Jugendkarte ist dem Antragsteller beim Amt der Kärntner Landesregierung oder auf 
Verlangen bei der Wohnsitzgemeinde des Kindes oder Jugendlichen unter Nachweis eines amtlichen 
Lichtbildausweises auszuhändigen. Jugendliche ab Vollendung des 14. Lebensjahres haben den Antrag 
selbst zu stellen und die Karte ist diesen persönlich auszuhändigen. 

(2) Die Jugendkarte hat jedenfalls den Vor- und Familiennamen oder Nachnamen, die Wohnadresse, 
das Geburtsdatum, den Geburtsort und ein aktuelles Lichtbild des Kindes oder des Jugendlichen sowie 
das Ausstellungsdatum und die Kartennummer zu enthalten. Die Landesregierung hat nähere 
Bestimmungen über Inhalt, Form und Gestaltung der Jugendkarte durch Verordnung zu erlassen. 

(3) Dem Antrag auf Ausstellung der Jugendkarte sind die Geburtsurkunde, ein aktueller Meldezettel 
sowie ein aktuelles Lichtbild anzuschließen. 

(4) Die Jugendkarte ist drei Jahre ab dem Ausstellungsdatum gültig. 

(5) Änderungen der in Abs. 2 oder in der Verordnung genannten Daten sind unverzüglich der 
Landesregierung anzuzeigen. 
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§ 4 

Aufsichtspersonen 

(1) Aufsichtspersonen im Sinne dieses Gesetzes sind 

 a) die Erziehungsberechtigten und 

 b) volljährige Personen, denen die Aufsicht über ein Kind oder einen Jugendlichen vom 
Erziehungsberechtigten vorübergehend oder auf Dauer übertragen wurde. 

(2) In begründeten Ausnahmefällen dürfen die Erziehungsberechtigten vorübergehend die Aufsicht 
über ihre Kinder auch von nicht volljährigen Personen ausüben lassen. Dabei darf die Aufsicht über noch 
nicht schulpflichtige Kinder nur von mindestens zwei Jahre älteren schulpflichtigen Kindern oder 
Jugendlichen und die Aufsicht über schulpflichtige Kinder nur von mindestens zwei Jahre älteren Kindern 
oder Jugendlichen ausgeübt werden. 

§ 5 

Pflichten der Aufsichtspersonen 

(1) Die Aufsichtspersonen sind im zumutbaren Rahmen verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß die 
ihrer Aufsicht unterstehenden Kinder und Jugendlichen die Bestimmungen dieses Gesetzes beachten. 

(2) Die Erziehungsberechtigten haben bei der Übertragung der Aufsicht über Kinder oder 
Jugendliche im Sinne des § 4 Abs. 1 lit. b und § 4 Abs. 2 mit Verantwortungsbewußtsein und Sorgfalt 
vorzugehen. 

(3) Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, Anfragen der Behörden, ob ihre Billigung für ein 
Verhalten der Kinder oder Jugendlichen, die nach diesem Gesetz erforderlich ist, vorlag, unverzüglich zu 
beantworten. 

§ 6 

Pflichten der Unternehmer 

(1) Unternehmer und Veranstalter sowie deren Beauftragte haben im Rahmen ihres Betriebes oder 
ihrer Veranstaltungen dafür zu sorgen, daß die auf ihre Tätigkeiten anwendbaren Bestimmungen dieses 
Gesetzes beachtet werden. Sie haben zu diesem Zwecke auf Kinder und Jugendliche in zumutbarer Weise 
einzuwirken. Dies kann insbesondere durch Aufklärung, Feststellung des Alters, Verweigerung des 
Zutrittes sowie Verweisung aus Räumlichkeiten oder von Grundstücken geschehen. 

(2) Unternehmer und Veranstalter haben auf die Beschränkungen, die für den Betrieb oder die 
Veranstaltung nach diesem Gesetz oder den nach diesem Gesetz erlassenen Verordnungen oder 
Bescheide gelten, deutlich sichtbar hinzuweisen. 

(3) Die Landesregierung kann durch Verordnung bestimmen, welche Hinweise auf Beschränkungen 
in Betrieben oder bei Veranstaltungen zu erfolgen haben. In dieser Verordnung ist auch festzulegen, wie 
die Unternehmer und Veranstalter diese Hinweise anbringen oder sonst in geeigneter Weise verlautbaren 
müssen. 

§ 7 

Pflichten der Allgemeinheit 

Niemand darf Personen, die als Kinder oder Jugendliche erkennbar sind, die Übertretung der 
Bestimmungen dieses Gesetzes ermöglichen oder erleichtern. 

§ 8 

Aufenthalt an öffentlich zugänglichen Orten, Besuch öffentlicher 
Veranstaltungen 

(1) In der Zeit von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr ist für Kinder, die nicht in Begleitung einer 
Aufsichtsperson sind, der Aufenthalt an allgemein zugänglichen Orten ohne triftigen Grund untersagt. Für 
Jugendliche gilt dieses Verbot in der Zeit von 24.00 Uhr bis 5.00 Uhr, in den Nächten vor Sonn- und 
gesetzlichen Feiertagen für Jugendliche ab dem vollendeten 16. Lebensjahr von 2.00 Uhr bis 5.00 Uhr. 

(2) Kinder in Begleitung einer Aufsichtsperson dürfen an öffentlichen Veranstaltungen bis längstens 
1.00 Uhr teilnehmen. 

(3) Kinder und Jugendliche haben öffentliche Veranstaltungen so rechtzeitig zu verlassen, daß dem 
Aufenthaltsverbot nach Abs. 1 entsprochen werden kann. 
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§ 9 

Aufenthalt in Gastgewerbebetrieben und sonstigen Lokalen 

(1) Kindern, die nicht in Begleitung von Aufsichtspersonen sind, ist ohne triftigen Grund der 
Aufenthalt in Räumen, die dem Aufenthalt von Gästen im Rahmen des Gastgewerbes dienen, untersagt. 
Für Jugendliche gilt dieses Verbot in der Zeit von 24.00 Uhr bis 5.00 Uhr, in den Nächten vor Sonn- und 
gesetzlichen Feiertagen für Jugendliche ab dem vollendeten 16. Lebensjahr von 2.00 Uhr bis 5.00 Uhr. 
Kindern in Begleitung einer Aufsichtsperson ist der Aufenthalt bis längstens 24.00 Uhr gestattet. 

(2) Als triftige Gründe im Sinne des Abs. 1 gelten beispielsweise der Aufenthalt zur Einnahme von 
Mahlzeiten oder zur Überbrückung von Wartezeiten, wenn die Billigung der Erziehungsberechtigten 
vorliegt. 

(3) Kinder und Jugendliche dürfen Nachtlokale, -bars, Branntweinschenken, Räumlichkeiten, die im 
Sinne des § 2 Abs. 4 des Kärntner Prostitutionsgesetzes als Bordelle oder bordellähnliche Einrichtungen 
gelten, oder sonstige Betriebsanlagen, von denen wegen ihrer Art, Lage, Ausstattung oder Betriebsweise 
oder wegen ihres vorwiegenden Besucherkreises eine nachteilige Beeinträchtigung der Kinder oder 
Jugendlichen im Sinne des § 1 lit. c ausgehen kann, nicht betreten. Gleiches gilt für Veranstaltungen, bei 
denen wegen der Darbietungen oder Schaustellungen anzunehmen ist, daß sie auf Kinder und Jugendliche 
eine verrohende Wirkung ausüben können oder sie in ihrer körperlichen, geistigen, seelischen, sittlichen, 
charakterlichen oder sozialen Entwicklung nachteilig beeinträchtigen könnten. 

(4) Kindern ist das Betreten von Spielhallen für Spielapparate und deren Betätigung nur in 
Begleitung von Erwachsenen erlaubt. Kindern und Jugendlichen ist das Betreten von Räumen, in denen 
Geldspielapparate aufgestellt sind, nicht erlaubt. 

§ 10 

Nächtigung in Beherbergungsbetrieben 

(1) Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr dürfen in Beherbergungsbetrieben 
im Sinne des § 1 Abs. 3 des Meldegesetzes 1991, BGBl Nr 9/1992, idF BGBl Nr 505/1994, nur in 
Begleitung einer Aufsichtsperson nächtigen. 

(2) Abs. 1 gilt nicht in Fällen, wenn die Nächtigung aus triftigen Gründen wie zB im Rahmen der 
Schul- oder Berufsausbildung, der Ausübung des Berufes oder einer Ferialpraxis oder von Reisen oder 
Wanderungen erfolgt und die Billigung der Erziehungsberechtigten vorliegt. 

§ 10a 

Jugendzulässigkeit von Filmvorführungen 

(1) Kinder und Jugendliche dürfen öffentliche Filmvorführungen nicht besuchen, insoweit diese vom 
Veranstalter als für Kinder oder Jugendliche nicht geeignet angekündigt wurden. Der Veranstalter hat im 
Hinblick auf die Ankündigung der Jugendzulässigkeit von Filmen die jeweiligen Gutachten und 
Empfehlungen zur Alterskennzeichnung von Medienprodukten durch die Jugendmedienkommission beim 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur zu berücksichtigen. 

(2) Bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr dürfen Kinder Filmvorführungen nur in Begleitung 
von Aufsichtspersonen besuchen. 

§ 11 

Jugendgefährdende Medien, Gegenstände und Dienstleistungen 

(1) Medien, Gegenstände und Dienstleistungen, die insbesondere durch die Verherrlichung von 
Gewalt, durch die Diskriminierung von Menschen wegen ihrer Rasse, Hautfarbe, nationalen oder 
ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts oder ihres religiösen Bekenntnisses oder durch die Darstellung 
oder Vermittlung pornographischer Handlungen, die körperliche, geistige, sittliche, seelische, 
charakterliche oder soziale Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen gefährden können, dürfen diesen 
nicht angeboten, vorgeführt, weitergegeben oder zugänglich gemacht werden. 

(2) Wer gewerbsmäßig Medien, Gegenstände oder Dienstleistungen im Sinne des Abs. 1 anbietet 
oder vorführt, hat durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere durch räumliche Abgrenzungen, zeitliche 
Beschränkungen, Aufschriften, mündliche Hinweise u. dgl., dafür zu sorgen, daß Kinder und Jugendliche 
davon ausgeschlossen werden. Die Behörde ist berechtigt, im Einzelfall mit Bescheid jene Vorkehrungen 
vorzuschreiben, die zum Schutz von Kindern und Jugendlichen erforderlich sind. 

(3) Bespielte Videokassetten oder andere zur Weitergabe geeignete, für die Wiedergabe auf oder das 
Spiel an Bildschirmen mit Filmen oder Spielen programmierte Datenträger (Bildträger), für die eine 
jugendgefährdende Wirkung im Sinne von Abs. 1 nicht ausgeschlossen werden kann, dürfen Kindern 
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oder Jugendlichen nur angeboten, vorgeführt, weitergegeben oder zugänglich gemacht werden, wenn die 
Programme auf diesen Bildträgern als für die jeweilige Altersstufe freigegeben gekennzeichnet sind. 

(4) Bildträger, die auf Grund des § 12 Abs. 1 des Jugendschutzgesetzes (JuSchG), Bundesgesetzblatt 
der Bundesrepublik Deutschland 2002 I S 2730, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I 2008 S 2149, 
nicht freigegeben oder für Kinder oder Jugendliche nur ab einem bestimmten Alter freigegeben sind, 
gelten auch in Kärnten als nicht oder nur ab einem bestimmten Alter freigegeben. Datenträger, die 
Computerspiele enthalten, dürfen nur an Kinder und Jugendliche eines bestimmten Alters gewerblich 
abgegeben werden, für die sie aufgrund einer klar sichtbaren PEGI (Pan-European Game Information) 
Kennzeichnung geeignet sind. Differieren diese Kennzeichnungen oder Freigaben, ist jene maßgeblich, 
die ein höheres Alter für die Freigabe vorsieht. Die Landesregierung kann jedoch auf Antrag des 
Eigentümers oder sonst darüber Verfügungsberechtigten nach Maßgabe der im Abs. 1 genannten 
Kriterien eine hievon abweichende Entscheidung treffen. 

(5) Liegt eine Klassifizierung im Sinne des Abs. 4 nicht vor, hat die Landesregierung auf Antrag des 
Eigentümers des Bildträgers oder des sonst darüber Verfügungsberechtigten unter Anwendung der im 
Abs. 1 angeführten Kriterien ein Programm für Kinder oder Jugendliche insgesamt oder ab einem 
bestimmten Alter freizugeben oder die Freigabe abzulehnen. 

(6) Die Kennzeichnung der Freigabe für Kinder und Jugendliche insgesamt oder ab einem 
bestimmten Alter hat auf fälschungssichere Weise deutlich sichtbar auf dem Bildträger und auf dessen 
Umhüllung zu erfolgen. Bei auf sonstigem elektronischen Weg zugänglichen Bildträgern ist die 
Kennzeichnung so abzuspeichern, dass sie unmittelbar vor dem Programm auf die Dauer von zehn 
Sekunden aufscheint. 

§ 12 

Genuß- und Suchtmittel 

(1) Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr dürfen keine alkoholischen Getränke 
trinken und keine Tabakwaren rauchen. 

(2) Jugendliche ab dem vollendeten 16. Lebensjahr dürfen Spirituosen und Mischgetränke, die 
Spirituosen enthalten, gleichgültig, ob diese vorgefertigt sind (zB Alkopops) oder selbst hergestellt 
werden, nicht trinken. Jedenfalls dürfen Jugendliche ab dem vollendeten 16. Lebensjahr alkoholische 
Getränke nur bis zu einer Menge trinken, dass der Alkoholgehalt des Blutes weniger als 0,5 g/l (0,5 
Promille) oder der Alkoholgehalt der Atemluft weniger als 0,25 mg/l beträgt. 

(3) Kinder und Jugendliche dürfen Drogen und Stoffe, die allein oder in Verbindung mit anderen 
Stoffen geeignet sind, rauschähnliche Zustände, Süchtigkeit, Betäubung oder psychische 
Erregungszustände hervorzurufen und nicht unter das Suchtmittelgesetz, BGBl. I Nr. 112/1997, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 143/2008, fallen, nicht zu sich nehmen. Dies gilt nicht, 
soweit dies über ärztliche Anordnung zu Heilzwecken erfolgt. 

(4) Alkoholische Getränke und Tabakwaren, die Kinder oder Jugendliche iSd. Abs. 1 und 2 nicht 
trinken oder rauchen dürfen, sowie Drogen und Stoffe, die sie iSd. Abs. 3 nicht zu sich nehmen dürfen, 
dürfen diesen von niemandem angeboten, überlassen oder verkauft werden. Solche Getränke, 
Tabakwaren sowie Drogen oder Stoffe dürfen von Kindern und den in Betracht kommenden Jugendlichen 
auch nicht erworben oder in Besitz genommen werden. 

§ 13 

Autostoppen 

(1) Lenkern von Kraftfahrzeugen ist es untersagt, ihnen persönlich nicht bekannte Kinder im 
Kraftfahrzeug mitzunehmen oder zur Mitfahrt einzuladen. 

(2) Kindern ist es untersagt, ihnen persönlich nicht bekannte Lenker von Kraftfahrzeugen dazu 
aufzufordern, sie im Kraftfahrzeug mitzunehmen. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht für den öffentlichen Verkehr, den Gelegenheitsverkehr und in 
begründeten Notfällen. 
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3. Abschnitt 

Behördenzuständigkeit, Straf- und Schlußbestimmungen 

§ 14 

Behördenzuständigkeit 

(1) Soweit in diesem Gesetz nicht anderes bestimmt ist, obliegt die Vollziehung dieses Gesetzes in 
erster Instanz den Bezirksverwaltungsbehörden. 

(2) Die Ausstellung von Jugendkarten gemäß § 3a obliegt der Landesregierung. 

§ 15 

Betreten von Räumen und Grundstücken, Auskunftspflicht 

(1) Den Organen der Behörde sowie den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes ist, soweit es 
zur Vollziehung dieses Gesetzes erforderlich und Gefahr im Verzug ist, ungehinderter Zutritt zu allen 
Räumen von Gastgewerbe- und Beherbergungsbetrieben, Veranstaltungsräumen und sonstigen Lokalen 
sowie den dazugehörigen Grundstücken zu gewähren und über Verlangen Auskunft zu erteilen, soweit im 
Abs. 2 nicht anderes bestimmt ist. Die Ausübung unmittelbarer Zwangsgewalt ist für diese Organe 
zulässig. 

(2) Eine Verpflichtung zur Erteilung von Auskünften nach Abs. 1 besteht nicht, soweit es sich um 
eine eigene Sache der Auskunftsperson handelt oder die Auskunftsperson von der Ablegung eines 
Zeugnisses nach § 38 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl Nr 52, befreit wäre. 

§ 16 

Strafbestimmungen für Erwachsene 

(1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung, wer einem Gebot oder Verbot der Bestimmungen 
der §§ 5 Abs. 1 und 3, 6, 7, 10a, 11, 12 Abs. 4, 13 Abs. 1 oder 15 Abs. 1 zuwiderhandelt. Der Versuch ist 
strafbar. 

§ 17 Abs. 5 gilt sinngemäß. 

(2) Verwaltungsübertretungen im Sinne des Abs. 1, die von Personen begangen werden, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu € 
3.630,-- zu bestrafen. Übertretungen der §§ 11 Abs. 1 und 12 Abs. 4 sowie des § 6, letztere, wenn diese 
Übertretungen der §§ 11 Abs. 1 oder 12 Abs. 4 zum Gegenstand haben und mit Gewinnerzielungsabsicht 
begangen wurden, sind mit einer Geldstrafe von € 2.000,-- bis 20.000,-- zu bestrafen. Im Falle der 
Uneinbringlichkeit ist in den Fällen von Übertretungen der §§ 11 Abs. 1 und 12 Abs. 4, wenn diese in 
Gewinnerzielungsabsicht begangen wurden, eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu verhängen. 

(3) Werden Verwaltungsübertretungen im Sinne von Abs. 1 von denselben der 
Gewerbeordnung 1994 unterliegenden Unternehmern oder von denselben Veranstaltern in einem 
Zeitraum von drei Jahren mehr als einmal begangen, ist dies der für die Entziehung der 
Gewerbeberechtigung oder der Veranstaltungsbewilligung zuständigen Behörde mitzuteilen. 

(4) Der Verfall von Gegenständen nach §§ 11 und 12 ist nach Maßgabe des § 17 des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1991 zulässig, sofern der Wert eines solchen Gegenstandes in einem 
angemessenen Verhältnis zum Grad des Verschuldens und zum Ausmaß der Schädigung und des 
Interesses des Jugendschutzes steht. Weiters sind Drogen und sonstige Stoffe, die zu Übertretungen der 
Bestimmungen des § 12 Abs. 3 dienten, für verfallen zu erklären. 

§ 17 

Sanktionen für Jugendliche 

(1) Jugendliche, die Geboten oder Verboten der Bestimmungen der §§ 8, 9, 10, 10a, 12 oder 13 
Abs. 2 zuwiderhandeln oder dies bei den Verboten nach § 12 versuchen, begehen eine 
Verwaltungsübertretung. Gegen sie kommen als Sanktion folgende von der Bezirksverwaltungsbehörde 
zu erteilende Aufträge in Betracht: 

 a) die Verpflichtung zur Teilnahme an einer von der Bezirksverwaltungsbehörde abzuhaltenden 
Unterweisung über die Zielsetzungen des Jugendschutzes, um die kognitiven, emotionalen, 
verhaltensmäßigen und sozialen Voraussetzungen einer Einstellungsänderung herbeizuführen, bis 
zur Gesamtdauer von drei Stunden; 

 b) das unentgeltliche Erbringen von Leistungen für die Öffentlichkeit bis zu einer Gesamtdauer von 
höchstens 100 Stunden, maximal jedoch sechs Stunden pro Tag und 20 Stunden pro Woche, wie 
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insbesondere die Mithilfe bei der Jugend- oder Altersbetreuung oder bei sonstigen 
gemeinnützigen Einrichtungen. 

(1a) Als Verwaltungsübertretung im Sinne des Abs. 1 gilt auch, wenn ein Jugendlicher sich weigert, 
bei Vorliegen eines begründeten Verdachtes und trotz nachweislicher Belehrung über die Folgen an der 
Feststellung des Alkoholgehaltes der Atemluft gemäß § 18 Abs. 5 mitzuwirken. 

(2) Aufträge nach Abs.1 lit. b dürfen nur mit Zustimmung des Jugendlichen und seines gesetzlichen 
Vertreters verhängt werden. 

(3) Wird ein Auftrag iSd. Abs. 1 erteilt, so ist im Straferkenntnis zugleich für den Fall, daß die 
aufgetragene Leistung nicht oder nicht vollständig erbracht wird, die an deren Stelle tretende Ersatzstrafe 
festzusetzen. Die Ersatzstrafe hat sich im Rahmen des Abs. 4 zu halten. Eine Ersatzfreiheitsstrafe darf 
nicht verhängt werden. 

(4) Wenn nach der Lage des Falles Aufträge nach Abs. 1 nicht wirkungsvoll erscheinen oder wenn 
die Zustimmung nach Abs. 2 nicht gegeben wird, sind Geldstrafen bis zu 500,-- Euro, im Fall der zweiten 
Wiederholung einer der in Abs. 1 genannten Verwaltungsübertretungen bis zu 1000,-- Euro zu verhängen. 
Eine Ersatzfreiheitsstrafe darf nicht verhängt werden. 

(5) Bei Übertretungen des § 12, die in der eigenen Wohnung oder der Wohnung der Eltern begangen 
werden, sind keine Geldstrafen auszusprechen. 

(6) Abweichend von Abs. 1 liegt eine Verwaltungsübertretung aufgrund des Erwerbes oder Besitzes 
von Genuss- und Suchtmitteln nach § 12 nicht vor, wenn der Erwerb oder Besitz Folge eines Testkaufes 
ist, der durch die Landesregierung, eine Bezirksverwaltungsbehörde oder eine Einrichtung veranlasst 
wurde, die von der Landesregierung zur Durchführung solcher Testkäufe ermächtigt worden ist. 

(7) Rechtskräftige Bescheide gemäß § 17 Abs. 1 iVm § 12 gegenüber Personen, die über eine 
Lenkberechtigung für Mopeds oder Fahrzeuge der Klasse B oder F verfügen, sind der zuständigen 
Behörde nach dem Führerscheingesetz, BGBl. I Nr. 120/1997, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 93/2009, mitzuteilen. 

§ 18 

Mitwirkung 

(1) Die Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung der §§ 6 bis 13 mitzuwirken durch 

 a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen sowie 

 b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

(2) Unbeschadet des § 39 Abs. 2 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 sind die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes berechtigt, im Zuge ihrer Amtshandlungen durch die Ausübung 
unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt Kindern oder Jugendlichen jugendgefährdende Medien, die 
diesen nicht zugänglich gemacht werden dürfen (§ 11), oder Genuss- und Suchtmittel, die von diesen 
nicht konsumiert oder zu sich genommen werden dürfen, insoweit sie nur von geringem Wert sind, ohne 
Anspruch auf Entschädigung abzunehmen und sofort zu vernichten oder der zuständigen Behörde zu 
übergeben, sofern eine Beschlagnahme nach anderen Bestimmungen in Betracht kommt. Gegenstände, 
die nicht im Eigentum der Kinder oder der Jugendlichen stehen, dürfen nur unter den in § 17 Abs. 1 des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1991 genannten Umständen abgenommen werden. 

(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind berechtigt, Kinder oder Jugendliche, die der 
Aufforderung eines Unternehmers im Sinne von § 6 letzter Satz, Räumlichkeiten oder Grundstücke nicht 
zu betreten oder zu verlassen, nicht nachkommen oder die sich sonst unberechtigt in Betriebsanlagen oder 
bei Veranstaltungen im Sinne von § 9 Abs. 3 und 4 aufhalten, durch die Ausübung unmittelbarer Befehls- 
und Zwangsgewalt zu entfernen. 

(4) Die Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt nach den Abs. 2 oder 3 ist den 
Betroffenen vorher anzudrohen. 

(5) Geschulte Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind berechtigt, bei begründetem Verdacht 
einer Alkoholisierung im Sinne des § 12 Abs. 2 zweiter Satz auch Alkomaten im Sinne der 
Alkomatverordnung, BGBl Nr. 789/1994, geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 146/1997, 
einzusetzen. Der Jugendliche hat an der Feststellung des Alkoholgehaltes der Atemluft mitzuwirken, 
wenn er hierzu ausdrücklich aufgefordert wird. 

§ 19 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt mit dem der Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft. 
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(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Jugendschutzgesetz, LGBl Nr 46/1964, in der 
Fassung der Gesetze LGBl Nr 30/1971 und 37/1982, außer Kraft. 

Übergangsrecht 

Artikel II 

(LGBl Nr 54/2007) 

(1) Art. I tritt an dem der Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft. Die Hinweispflicht im 
Sinne von Art. I Z 1 (§ 6 Abs. 2) gilt ab dem dritten der Kundmachung folgenden Monatsersten. 

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten von Art. I tritt § 20 des Kinogesetzes 1962, LGBl Nr 2/1963, 
zuletzt geändert durch LGBl Nr 70/1993, außer Kraft. 

Artikel II 

LGBl Nr 5/2011 

(1) Dieses Gesetz tritt an dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(2) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes anhängige Strafverfahren wegen 
Verwaltungsübertretungen nach §§ 16 oder 17 des Kärntner Jugendschutzgesetzes, LGBl. Nr. 5/1998, 
zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 54/2007, sind nach den bisherigen Bestimmungen 
weiterzuführen, sofern das den Gegenstand des Verfahrens bildende Verhalten weiterhin eine 
Verwaltungsübertretung nach dem Kärntner Jugendschutzgesetz in der Fassung dieses Gesetzes ist. Ist 
dies nicht der Fall, sind die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes anhängigen 
Verwaltungsstrafverfahren einzustellen. 


